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VERANSTALTER

Institut für Sportrecht
Institute for Sportslaw

Tom Bartels
Moderator und Sportreporter, viele Aus-
zeichnungen etwa als bester Live-Sport-
kommentator 2011 

Prof. Dr. Christoph Brüning
Hochschullehrer, Inhaber des Lehstuhls 
für Öffentliches Recht und Verwaltungs-
lehre an der Universität Kiel
 
Prof. Dr. Wolfram Höfling, M.A.
Hochschullehrer, Direktor des Instituts 
für Staatsrecht der Universität zu Köln

Konstanze Klosterhalfen
Mittel- und Langstreckenläuferin, Vize-
Europameisterin über 1.500m (Halle) 
sowie im Crosslauf 2017

Clara Klug & Martin Härtl
Parabiathletin & Guide, zweifache Bron-
zemedaille-Gewinnerin bei den Paralym-
pischen Spielen 2018

Prof. Dr. Gerrit Manssen
Hochschullehrer, Inhaber des Lehrstuhls 
für Öffentliches Recht, insbesondere 
deutsches und europäisches Verwal-
tungsrecht, der Universität Regensburg   

Name, Vorname

Institution

Straße

PLZ/Ort

Tel.

E-Mail

ANMELDUNG

Hiermit bestelle ich   Akkreditierung/en.

Hiermit bestelle ich  Studierendenakkreditierung/en.

Ich nehme am 9. Kölner Sportrechtstag nicht teil.

Ich möchte den Betrag gegen eine Bearbeitungsgebühr von 
5 Euro per Rechnung bezahlen.

Ich überweise den Betrag von                       Euro auf folgendes Konto:

Empfänger  Deutsche Sporthochschule Köln

Konto-Nr.  8261400

Bankleitzahl  37020500

Bank  Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN  DE77370205000008261400

BIC  BFSWDE33XXX

Verwendungszweck D-11-40352-100-071000 Sportrechtstag, (Name des  
  Teilnehmers)

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und vertrauensvoll behan-
delt. Nach erfolgreicher Anmeldung (Zahlungseingang) ist ein Widerrufsrecht 
ausgeschlossen. Bei Ausfall des 9. Kölner Sportrechtstages 2018 aus Gründen, 
die Veranstalter und Ausrichter nicht zu verantworten haben, auch bei höherer 
Gewalt und behördlichen Anordnungen, erfolgt keine Rückerstattung des Teil-
nahmebeitrags.

Prof. Dr. Thomas Mann
Hochschullehrer, Inhaber des Lehrstuhls 
für Öffentliches Recht, insbesondere 
Verwaltungsrecht, an der Universität 
Göttingen 

Prof. Dr. Martin Nolte
Hochschullehrer, Leiter des Instituts für 
Sportrecht der Deutschen Sporthoch-
schule Köln 

Prof. Dr. Michael Sachs
Hochschullehrer, Direktor des Instituts 
für Deutsches und Europäisches Wissen-
schaftsrecht der Universität zu Köln

Lauritz Schoof
Ruderer, Olympiasieger von 2012 und 
2016 im Doppelvierer sowie Weltmeister 
2015

Prof. Dr. Christian Tams, LL.M.
Hochschullehrer, Professor für Internati-
onales Recht an der Universität Glasgow      

MITWIRKENDE

AKKREDITIERUNG

Anmeldeschluss
02. Dezember 2018

Teilnahmebeitrag
80 Euro  
25 Euro (Studierende gegen Vorlage des 
Studierendenausweises)

Teilnahmebeiträge inkludieren die Teil-
nahme am Sportrechtstag inkl. Tagungs-
unterlagen sowie Verköstigungen

Online Akkreditierung 
www.dshs-koeln.de/sportrechtstag

KONTAKT & INFORMATION

E-Mail
sportrecht@dshs-koeln.de
Internet
www.dshs-koeln.de/sportrecht
Telefon
0221-4982-6084
Fax
0221-4982-8145

VERANSTALTUNGSORT

RheinEnergieSTADION
Business Bereich „12. Mann“ (Nordseite)
Aachener Straße 999
50933 Köln

Institut für Staatsrecht

Funktion

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON



PROGRAMM 

09.30-10.05  Kaffee

10.05-10.15  Begrüßung

 Prof. Dr. Martin Nolte, Leiter des Instituts   
für Sportrecht der Deutschen Sporthochschule Köln

10.15-10.30 Einleitung 

 Prof. Dr. Wolfram Höfling, Direktor des Instituts   
für Staatsrecht der Universität zu Köln

1. Teil:  Grundsätzliche Aspekte

10.30-11.00  Gefährdungen individueller Sportlerfreiheiten  
durch sportverbandliche Macht  

 Prof. Dr. Michael Sachs, Direktor des Instituts   
für Deutsches und Europäisches Wissenschaftsrecht  
der Universität zu Köln

11.00-11.30  Sportgerichtsbarkeit, effektiver Rechtsschutz  
und weitere justizielle Garantien 

 Prof. Dr. Christoph Brüning, Inhaber des Lehrstuhls für 
Öffentliches Recht und Verwaltungslehre an der Universi-
tät Kiel

11.30-12.00  Diskussion

 Leitung: Prof. Dr. Wolfram Höfling, Direktor des Instituts 
für Staatsrecht der Universität zu Köln

12.00-13.00  Mittagessen

2. Teil:  Ausgewählte Konfliktfelder

13.00-13.30  Dopingkontrollsysteme  
und grundrechtlicher Persönlichkeitsschutz 

 Prof. Dr. Gerrit Manssen, Inhaber des Lehrstuhls   
für Öffentliches Recht der Universität Regensburg   

13.30-14.00   Gleichheit, Inklusion, Antidiskriminierung 

 Prof. Dr. Christian Tams, LL.M., Professor   
für Internationales Recht an der Universität Glasgow

  
14.00-14.30   Diskussion

 Leitung: Prof. Dr. Martin Nolte, Leiter des Instituts  
für Sportrecht der Deutschen Sporthochschule Köln

14.30-15.00  Kaffee & Kuchen

15.00-15.30 Kommunikative Freiheiten –  
Reichweite und Grenzen 

 Prof. Dr. Martin Nolte, Leiter des Instituts   
für Sportrecht der Deutschen Sporthochschule Köln

15.30-16.00 Sport als Beruf 

 Prof. Dr. Thomas Mann, Inhaber des Lehrstuhls   
für Öffentliches Recht an der Universität Göttingen

16.00-16.30 Diskussion

 Leitung: Prof. Dr. Wolfram Höfling, Direktor des Instituts 
für Staatsrecht der Universität zu Köln

16.30-16.45 Kaffeepause

3. Teil: Podium 

16.45-18.00  Konstanze Klosterhalfen, Mittel- und Langstreckenläuferin

 Clara Klug & Martin Härtl, Parabiathletin & Guide

 Lauritz Schoof, Ruderer

 Moderation: Tom Bartels, Moderator und Sportreporter

Ab 18.00  Ausklang mit Imbiss
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Athleten stehen im Mittelpunkt des Sports. Ihren Belangen widmet sich 
der 9. Kölner Sportrechtstag. Besonderes Augenmerk gilt der Auflösung 
von Konflikten mit Interessen Anderer. Viele dieser Konflikte ergeben sich 
aus den Regelwerken monopolistischer Sportinstitutionen. Sie bestimmen 
die Art und Weise der Sportausübung und machen die Wettkampfteilnahme 
auch davon abhängig, dass Athleten Beschränkungen ihres außersportli-
chen Verhaltens hinnehmen. Differenzierungen nach Geschlecht, Behin-
derung oder Staatsangehörigkeit treten hinzu. Mit ihnen verbunden sind 
Rechtfertigungslasten, denen der organisierte Sport in vergleichbarer Weise 
auch bei Einschränkungen kommunikativer Rechte ausgesetzt ist. Schließ-
lich ist Sport für viele Athleten eine berufliche Tätigkeit, die teilweise auch 
durch gewerkschaft(sähn)liche Vertretungen unterstützt wird. 

EINLEITUNG


